
Ruhe sanft und schlaf in Frieden, 
hab´ vielen Dank für deine Müh`, 

wenn du auch bist von uns geschieden, 
in unseren Herzen stirbst du nie.

Wilhelm Middeldorff 
* 21. Oktober 1937         † 12. Juni 2020

In Liebe und Dankbarkeit: 
Karin Middeldorff geb. Schmiedinghöfer 

Dirk und Elke mit Pia und Nele 
Bärbel mit Jan und Jona 

Sabine und Oliver 
und Anverwandte

Kondolenzanschrift: Bestattungen Hille, Bahnhofstraße 150, 59199 Bönen 
(Trauerfall Wilhelm Middeldorff)

Die Beerdigung fand aus aktuellem Anlass im engeren Kreis statt.

Ankäufe
Alte Ansichtskarten vor 1950
von Sammler gesucht. Tel.
0175/4680253

Vermischtes
Dienstleistungen

•Preiswert Bäume fällen • u.
beschn., Gartendienst + Ent-
sorgung. Fa. (0 2381) 61277

Preiswert u. schnell Container von
Hunloh zur Stell’.
� (0 23 81) 59 93 11

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Hamm 

 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan 
Nr. 05.080 - Am Wiesenteich - 

 

Der Rat der Stadt Hamm hat am 17.03.2020 den nachstehenden Beschluss gefasst: 
 

Für den in der Gemarkung Herringen (Flur 2) liegenden Bereich, der begrenzt wird durch: 
- die Westgrenzen der Flurstücke 1109, 1071 1069 und 179 geradlinig verlängert auf die 

Nordwestgrenze des Flurstücks 611 (Ostfeldstraße), 
- ein von diesem Punkt nach Nordosten ausgehender ca. 69 m langer Abschnitt der 

Nordwestgrenze des Flurstücks 611, die Nordwestgrenze und die Nordostgrenze des 
Flurstücks 89 sowie ein weiterer ca. 27 m langer Abschnitt der Nordwestgrenze und die 
Nordostgrenze des Flurstücks 611 (Ostfeldstraße) bis zur Nordwestgrenze des Flurstücks 
4185,  

- die Nordwestgrenze und die Nordgrenze des Flurstücks 4185 sowie die Nordgrenze des 
Flurstücks 4187, 

- die Ostgrenzen der Flurstücke 4187, 4189 und 4192, 
- die Südgrenzen der Flurstücke 4192 und 3323, geradlinig verlängert auf die Westgrenze 

des Flurstücks 4137 (Schachtstraße), 
- ein von diesem Punkt nach Norden ausgehender Abschnitt der Westgrenze und der 

Südgrenze des Flurstücks 4173 (Schachtstraße) bis zur geradlinigen Verlängerung der 
Westgrenze des Flurstücks 1109 sowie diese geradlinige Verlängerung auf die 
Westgrenze des Flurstücks 1109 

ist der Bebauungsplan Nr. 05.080 - Am Wiesenteich - gemäß § 13a BauGB aufzustellen. 
 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt. 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
Der vom Rat der Stadt Hamm am 17.03.2020 gefasste vorstehende Aufstellungsbeschluss 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen eine im weiteren Verfahren nachfolgende Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren  

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hamm vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 

Hamm, 09.06.2020, Der Oberbürgermeister, gez. H u n s t e g e r - P e t e r m a n n 
 

Veröffentlicht: Westfälischer Anzeiger vom 19.06.2020, Ausgabe Nr. 140 
 

 

Es gibt nur zwei Arten zu leben: Entweder so, als wäre 
nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. 
Ich glaube an Letzteres.  (Albert Einstein, 1879 - 1955)

Horst Borowski 
* 5.12.1950           † 12.6.2020

Du warst im Volldampf und jetzt ist Dein Feuer ungeplant erloschen.

Wir haben einen geliebten und wundervollen Menschen verloren.  
Dein Spaß an Allem, Dein Wissen, Deine Phantasie und Deine uneingeschränkte Liebe  

bleiben unerreicht. Du hast es geschafft, Fundamente für eine liebens- und lebenswertere Zukunft  
zu legen – wir sind so stolz auf Dich. Auch wenn wir vorerst Abschied nehmen müssen,  

lebst Du und Deine unvergleichlich facettenreiche Art durch uns und unsere Erinnerungen weiter.  
Danke für jeden Augenblick – wir lieben Dich.

Dorothee Borowski geb. Wand 
Tim Borowski und Katharina Theis 

Marianne Wand 
Peter und Gabi Borowski 

Pia, Oliver und Tom Brüggemann 
Christoph Borowski und Jeanette Strauch 

Steffen und Johanna Ennemann

Auf Grund der aktuellen gesundheitlichen und gesetzlichen Regelung findet die Beerdigung im engsten Kreis statt. 

Anstelle freundlich zugedachter Kränze und Blumen, freuen wir uns über eine Spende an: Flächenkauf Naturschutzbund 
Hamm, Volksbank Hamm, IBAN: DE07 4416 0014 1614 9512 00, Betreff: Liebenswertere Zukunft

Foto: Dorothee Borowski Foto: Horst Borowski

Reginenstr. 10 59069 Hamm

Unsere Fleischermeister empfehlen:
am Freitag und Samstag:
Chilibratwurst 1 kg 9,80 €
Rostbratwurst grob
oder Käsegriller 1 kg  9,00 €
weitere Empfehlung: 
Entrecôte
kontrolliert gereift

Amtliche Bekanntmachung 
zur Durchführung der Kommunalwahlen 2020

Durch das Gesetz zur Durchführung der Kommunalwahlen 2020 vom 
29.05.2020 (GV.NRW S. 357) ergeben sich folgende Änderungen für das  
Kandidaturverfahren zur Kommunalwahl:
1.  Stichtag für die Einreichung von Wahlvorschlägen (§ 6 des o.g.  

Gesetzes): Wahlvorschläge können bis zum 27.07.2020 (bislang 
16.07.2020), 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), beim Ordnungsamt, Gustav- 
Heinemann-Str. 21, 1. Obergeschoß, in 59065 Hamm vollständig einge-
reicht werden. Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so recht-
zeitig einzureichen, dass mögliche Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvor-
schläge berühren, noch vorher beseitigt werden können.

2.  Unterstützungsunterschriften für die Wahl der Oberbürgermeisterin/
des Oberbürgermeisters (§ 13 des o.g. Gesetzes): Wahlvorschläge, für die 
nach § 46d Abs. 1 Satz 3 des Kommunalwahlgesetzes Unterstützungsun-
terschriften erforderlich sind, müssen von mindestens 174 (bislang 290) 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

3.  Unterstützungsunterschriften für Wahlbezirksvorschläge (§ 7 des o. g. 
Gesetzes): Wahlvorschläge, für die nach § 15 Abs. 2 Satz 3 des Kommunal-
wahlgesetzes Unterstützungsunterschriften erforderlich sind, müssen von 
mindestens 6 (bislang 10) Wahlberechtigten des Wahlbezirks persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein. In den folgenden Kommunalwahl-
bezirken müssen diese Wahlvorschläge von mindestens 3 (bislang 5) 
Wahlberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein:
Kommunalwahlbezirk 6 und 10 im Stadtbezirk Uentrop, 
Kommunalwahlbezirk 24 im Stadtbezirk Bockum-Hövel und 
Kommunalwahlbezirk 28 im Stadtbezirk Heessen.

4.  Unterstützungsunterschriften für Reservelisten (§ 7 des o. g.  
Gesetzes): Reservelisten, für die nach § 16 Abs. 1 Satz 3 des Kommunal-
wahlgesetzes Unterstützungsunterschriften erforderlich sind, müssen 
von mindestens 60 (bislang 100) Wahlberechtigten des Wahlbezirks  
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein.

5.  Unterstützungsunterschriften für Bezirksvertretungslisten (§ 12 
des o. g. Gesetzes): Wahlvorschläge, für die nach § 46a Abs. 5 Satz 2 
des Kommunalwahlgesetzes Unterstützungsunterschriften erforder-
lich sind, müssen von Wahlberechtigten des Wahlbezirks persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Die jeweilige Mindestanzahl der Un-
terstützungsunterschriften ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 
- Stadtbezirk Mitte  16 Unterschriften (bislang 27) 
- Stadtbezirk Uentrop  14 Unterschriften (bislang 23) 
- Stadtbezirk Rhynern  9 Unterschriften (bislang 15) 
- Stadtbezirk Pelkum  9 Unterschriften (bislang 15) 
- Stadtbezirk Herringen  8 Unterschriften (bislang 14) 
- Stadtbezirk Bockum-Hövel  16 Unterschriften (bislang 26) 
- Stadtbezirk Heessen  10 Unterschriften (bislang 17)

Hamm, den 17. Juni 2020 gez. Kreuz, Wahlleiter

Familienanzeigen unterrichten Freunde
und Bekannte schnell und zuverlässig!

Sorgentelefon: 01 57 - 73 82 87 04
für Betroffene und Angehörige

Montag bis Freitag 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Hammer Kreis e.V. www.hammer-kreis.de
Gemein. onkologischer u. hämatologischer Hilfsverein

59075 Hamm Bockum-Hövel
Uphofstraße 37 – 39 · Tel.: 0 23 81 - 788 256

E_Mail: bestellung@blumen-thueer.de
Mo. – Fr.  8 – 18 Uhr  ·  Sa.  8 – 14 Uhr

» ANZEIGEN Freitag, 19. Juni 2020


